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Lieber Pater Fritz! 
 

Du hast nicht nur die Mauern des Klosters Pupping f¿r uns geºffnet, sondern mit dem  
ĂShalom-Klosterñ einen ganz besonderen Platz geschaffen, daf¿r ein herzliches Vergeltôs Gott.  

 
Wir w¿nschen Dir f¿r Deine neue verantwortungsvolle Aufgabe viel Kraft und Energie!  

Alles Gute und Gottes Segen auf Deinem neuen Weg, Du wirst uns fehlen. 
 

Bgm. Mario Herm¿ller und die Bediensteten der Gemeinde Pupping 

Der B¿rgermeister, die Gemeindevertretung sowie die Bediensteten der 

23 Jahre lang war unser Pater Fritz Wenigwieser in Pupping als 
Provinzvikar des Shalom-Klosters tªtig. Der Umbau und die 
Neustrukturierung der Anlage sind auf seine Initiative zur¿ck-
zuf¿hren. Jetzt verlªsst er Pupping f¿r hºhere Aufgaben. 
 
 
Seit 1998 lebt und wirkt er in unserem Shalom-Kloster in 
Pupping. Seit dem Jahr 2001 ist er Mitglied der Provinzleitung. 
In seinem Selbstverstªndnis als Franziskaner habe er sich    
immer an einen Grundsatz des 2014 verstorbenen, ehemaligen 
Generalministers, Giacomo Bini, orientiert: Franziskaner sein 
bedeute Ăan den Bruchstellen prªsent zu seinñ, sagt Pater Fritz 
Wenigwieser.  
 
Alle 19 Franziskanerklºster in ¥sterreich und S¿dtirol stehen 
nun seit der am 18. Mai 2021 im Shalomkloster Pupping durch-
gef¿hrten Wahl unter neuer Leitung:  
 

Pater Fritz Wenigwieser wurde zum neuen  
Provinzialminister (Provinzial) gewªhlt.  

Pater Fritz Wenigwieser zum obersten  
Franziskaner gewªhlt 
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Entgeltliche Einschaltung 
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  Liebe Puppingerinnen, 
  Liebe Puppinger! 
 
 
 
 
 

Endlich sinken die Zahlen der Corona-Neuinfektionen 
und gerade rechtzeitig zur Sommerzeit kommt es 
auch noch zu weiteren Lockerungen. Nicht nur Besu-
che in den Gastgªrten sind nun wieder mºglich,    
sondern auch Reisen oder Kulturveranstaltungen. Ein 
Hauch von Normalitªt tritt wieder in unser Leben. Die 
Zeichen f¿r einen entspannten Sommer stehen also 
gut. 
 
Passend dazu werden wir dieses Jahr wieder ein 
spannendes und abwechslungsreiches Kinder-
Ferienprogramm anbieten. Vorab bereits ein herzli-
ches Dankeschºn an alle Mitwirkenden sowie den 
teilnehmenden Kindern viel SpaÇ und Action bei den 
Aktivitªten.  
 
Leider mussten wir aber zuletzt im gesamten Gemein-
degebiet vermehrt feststellen, dass es immer wieder 
zu massiven Geschwindigkeits¿berschreitungen 
kommt. Dies f¿hrte vor allem im Bereich der Brand-
stªtter LandesstraÇe zu schweren Unfªllen. Um eine 
Verbesserung dieser Situation erreichen zu kºnnen, 
wurde bei einem Lokalaugenschein mit Vertretern der 
LandesstraÇenverwaltung eine rasche Lºsung dieses 
Problems eingefordert.  
Gerade im Interesse der geplagten Anrainer sowie 
zur Erhºhung der Verkehrssicherheit im gesamten 

Gemeindegebiet bedarf es rascher Lºsungen. Dar-
¿ber hinaus wurden aber auch Gesprªche mit der  
lokalen Polizei in Hinblick auf verstªrkte Verkehrs-
kontrollen gef¿hrt.  
 
Auch die geplante Umfahrung Pupping-Karling wird 
vorangetrieben. Um diese umsetzen zu kºnnen, sind 
mehrere Leitungsumlegungen notwendig. Dabei han-
delt es sich um die Umlegung eines Stauraumkanals 
in der Gemeinde Hartkirchen, die Umlegung einer Ab-
wasserleitung und einer 30kV Freileitung im Bereich 
der neu geplanten Umfahrungsbr¿cke ¿ber die 
Aschach sowie einer 30kV Freileitung und einer Tra-
fostation in Pupping.  
 
Die Umlegung der Freileitungen mit der Trafostation 
in Pupping konnte zwischenzeitlich bereits abge-
schlossen werden. Die Umlegungsarbeiten im Be-
reich der k¿nftigen Aschachbr¿cke f¿r die Abwasser-
leitung des RHV GroÇraum Eferding sollen im            
3. Quartal 2021 umgesetzt werden.  
 

Auch f¿r die Umlegung des Stauraumkanals in Hart-
kirchen sind bereits die rechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen worden. Da nun auch die Ausschreibung 
des Kanalbauvorhabens erfolgt ist, soll mit den Bau-
arbeiten f¿r die Kanalumlegung ebenfalls im Jahr 
2021 begonnen werden kºnnen.  
 
Neben der Fixierung der Lage und Hºhe der Umfah-
rungstrasse wurden auch die lªrm- und lufttechni-
schen Untersuchungen abgeschlossen bzw. das 
straÇenrechtliche Bewilligungsverfahren abgehan-
delt. 
 
Als nªchster Schritt erfolgt nun die Vorbereitung so-
wie Durchf¿hrung der Grundeinlºsungsverhandlun-
gen. Mit diesen f¿r die Umfahrung notwendigen Vor-
leistungen wurden wichtige Schritte f¿r die Umset-
zung der Umfahrung Pupping/Karling gesetzt bzw. 
wird damit das Projekt der Umfahrung weiter voran-
getrieben.  
 
Auch in Sachen Breitband laufen die Bem¿hungen 
auf Hochtouren und es wurde bereits ein flªchende-
ckender Masterplan f¿r den Breitbandausbau in 
unserem Gemeindegebiet ausgearbeitet. Die Plªne 
f¿r die Projekteinreichung sind fertig, es fehlt derzeit 
nur noch die Freigabe der Breitband-Bundesmittel. 
Dieser Topf sollte sich aber noch dieses Jahr ºffnen.  
 
Tief betroffen sind wir jedoch noch immer vom viel 
zu fr¿hen Ableben unseres Gemeinderatsmitgliedes 
Hubert Buchroithner. Mit Hubert verloren wir einen 
Menschen der nicht nur stets hilfsbereit war, sondern 
auch das Herz am richtigen Fleck hatte und sich   
immer aktiv in den Sitzungen, Aussch¿ssen und Ver-
einen einbrachte. Lieber Hubert, du wirst uns fehlen. 

 

AbschlieÇend darf ich allen Puppingerinnen  
und Puppinger einen schºnen und  
erholsamen Sommer w¿nschen.  

Schauen wir aufeinander, geben wir Acht und 
vor allem - bleiben wir gesund! 

 

Eurer B¿rgermeister  

B¿rgermeisterbrief  
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Landtags-, Gemeinderatsï und B¿rgermeisterwahl / Handy Signatur 

 

Wahlrecht 
Landtagswahl: 
Bei der Landtagswahl ist wahlberechtigt, wer spªtestens am Tag der Wahl das 16. Le-
bensjahr vollendet und am Stichtag (06.07.2021) die ºsterreichische Staatsb¿rger-
schaft besitzt, in Oberºsterreich seinen Hauptwohnsitz hat und vom Wahlrecht nicht 
ausgeschlossen ist. 

Landtags-, Gemeinderatsï und B¿rgermeisterwahl  
am Sonntag, 26. September 2021 

Gemeinderats- und B¿rgermeisterwahl: 
Zur Gemeinderatswahl und zur B¿rgermeisterwahl ist wahlberechtigt, wer spªtestens am Tag der Wahl das 
16. Lebensjahr vollendet und am Stichtag (06.07.2021) die ºsterreichische Staatsb¿rgerschaft oder die 
Staatsangehºrigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europªischen Union besitzt, in der Gemeinde seinen 
Hauptwohnsitz hat und vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen ist. 
 

Auflage des Wªhlerverzeichnisses 
 

Das Wªhlerverzeichnis liegt in der Zeit von  
Dienstag, 20.07.2021 bis einschlieÇlich Donnerstag, 29.07.2021  
wªhrend der Amtsstunden zur ºffentlichen Einsicht auf: 

 

  Montag   von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr 
  Dienstag   von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr 
  Mittwoch  von 08.00 bis 12.00 Uhr 
  Donnerstag von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr 
  Freitag  von 08.00 bis 12.00 Uhr 
 
Nªhere Informationen zur Wahl erhalten Sie in der nªchsten Gemeindezeitung, auf unserer Home-

page oder unter der Telefonnummer 07272/2331-19. 

 

HandySignatur - Aktivierung am Gemeindeamt Pupping 

Wozu benºtigen Sie die Handy 
Signatur?  
Die Aktivierung der HandySignatur 
macht Ihr Mobiltelefon zum digitalen 
Ausweis, mit dem Sie sich im Inter-
net eindeutig identifizieren kºnnen. 
Die Signaturfunktion     ermºglicht es 
Ihnen, Dokumente oder Rechnungen 
rechtsg¿ltig elektronisch zu unter-
schreiben. Mit der Handy-Signatur 
leisten Sie eine elektronische Unter-
schrift, die der handgeschriebenen 
Unterschrift gleichgestellt ist.  

Elektronischer Impfpass: 
Auch f¿r den elektronischen Impf-
pass benºtigen Sie eine Handy-
signatur. Aus aktuellem Anlass 
kommt es derzeit zu einem verstªrk-
ten Bedarf.  

 

 Aktivierung am Gemeindeamt:  
 
 

Am 19. Juli 2021 haben Sie die Mºglichkeit, sich 
vom Eferdinger Notar Dr. Walter Dobler Ihre 
Handysignatur in der Zeit von 14:00 ï17:00 Uhr 
einfach und kostenlos am Gemeindeamt      
Pupping freischalten zu lassen.  
 
 

Mitzubringen sind:  
¶ Amtlicher Lichtbildausweis  
¶ Mobiltelefon 

 
Es wªre von Vorteil, wenn Sie bereits vor dem Termin die Handy-
Signatur App herunterladen:  
Android ab Version 4.1 
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.atrust.tanapp 
 
iOS ab Version 9.0 
https://itunes.apple.com/us/app/handy-signatur-app/id1016945247?
l=de&ls=1&mt=8 
 

Um die Wartezeit mºglichst kurz halten zu kºnnen, ersuchen  
wir um Terminvereinbarung unter 07272-233114 

Dr. Walter Dobler 
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Aktuelles 

 

¶ Deinhamerbr¿cke in Pupping 
von 12. Juli 2021 bis 30. Juli 2021 jeweils in der Zeit von 
7.00 Uhr bis 17.00 Uhr und die 

¶ Hofaubr¿cke in Brandstatt 
von 26. Juli 2021 bis 3. September 2021 jeweils in der Zeit von 
7.00 Uhr bis 17.00 Uhr  

Das Passieren der Br¿cken ist mit dem Fahrrad und zu FuÇ jederzeit ungehindert mºglich. 
AuÇerhalb der angegebenen Zeiten ist auch das Queren mit Fahrzeugen aller Art mºglich. 

Totalsperren wegen Br¿ckensanierungen  
f¿r mehrspurige Fahrzeuge 

 

Waldbrandschutzverordnung  

Aufgrund des Ä 41 Abs. 1 des Forstgesetzes 1975, 
BGBI.Nr. 440/1975 ²n der geltenden Fassung, wird 
verordnet: 
 
Ä 1 SchutzmaÇnahmen 
In den Waldgebieten aller Gemeinden des Bezirkes 
Eferding sowie in deren Gefªhrdungsbereichen sind 
jegliches Anz¿nden von Feuer und das Rauchen 
verboten. 
 

Der Gefªhrdungsbereich ist ¿berall dort gegeben, wo 
die Bodendecke oder die Windverhªltnisse das 
¦bergreifen eines Bodenfeuers oder eines Feuers 
durch Funkenflug in den benachbarten Wald beg¿ns-
tigen. 
 
Ä 2  Bekanntmachung des Verbots 
Waldeigent¿merinnen und Waldeigent¿mer d¿rfen 
dieses Verbot in geeigneter Weise ersichtlich ma-
chen     (Ä 41 Abs.3 Forstgesetz 1975). 
 
Ä 3  Strafbestimmungen  
¦bertretungen nach Ä 1 werden nach Ä 174 Abs. 1 
lit. a Ziffer 17 Forstgesetz 1975 mit einer Geldstrafe 
bis zu 7.270,00 Euro oder mit einer Freiheitsstrafe 
bis zu 4 Wochen bestraft. Bei Vorliegen besonders 
erschwerender Umstªnde kºnnen die beiden Strafen 
nebeneinander verhªngt werden. 
 
Ä 4 Schlussbestimmungen 
Diese Verordnung wird in der Amtlichen Linzer  
Zeitung und durch Anschlag an der Amtstafel der 
Bezirkshauptmannschaft Eferding (Publikation im 
Internet unter www.bh-gr-ef.gv.at) sowie der Ge-
meindeªmter des Bezirkes Eferding kundgemacht. 
 
Sie tritt mit 18. Juni 2021 in Kraft und mit Ablauf  
des 31. Oktober 2021 auÇer Kraft.  

Strªucher und  ste  
im StraÇenraum 

Oft ragen  ste von Strªuchern und Bªumen von 
Privatgrundst¿cken in den Lichtraum von Gemein-
destraÇen und G¿terwegen. Um das erforderliche 
Lichtprofil zu wahren, sind ¿berragende Teile der 
 ste zu entfernen.  
 
GemªÇ StraÇenverkehrsordnung gehºrt es zu den 
Pflichten jedes Grundeigent¿mers, den StraÇen-
raum sowie das Lichtraumprofil in der Hºhe von 4,5 
m ¿ber der StraÇenoberkante frei von  sten zu  
halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein gefahrloses Benutzen der StraÇen, Wege und 
Gehsteige - insbesonders der Zuï und Ausfahrten 
sowie bei Kreuzungen - hilft jedem.  
 
In diesem Sinne bitten wir um Ihre Mithilfe,  

die StraÇen und Gehwege in unserer Gemeinde 
sicher zu gestalten.  

https://www.pupping.at/system/web/GetImage.ashx?fileid=2713810&mode=T&width=900&height=900&cts=1622626737
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Aktuelles 

 

Sozialberatungs-
stelle Eferding 

 

Die Sozialberatungsstelle   
Eferding und die  

Koordination f¿r Betreuung 
und Pflege  

sind ¿bersiedelt. 
 

Die neue Adresse lautet:  
Stadtplatz 1, 4070 Eferding,  
3. Stock (im Gebªude der 
Sparkasse Eferding)  

 

Kassenªrztin f¿r Neurologie 
 

Seit 01.04.2021 ist Frau Dr. Gertraud Puttinger,  
Kassenªrztin f¿r Neurologie,  

im Gsundium in Eferding, Stephan-Fadinger-StraÇe 2  
 

¥ffnungszeiten: 
Montag: 07:00 ï 12:00 Uhr 
Dienstag: 07:00 ï 12:00 Uhr 
Mittwoch: 07:00 ï 12:00 Uhr 
Donnerstag: 14:00 ï 17:00 Uhr 
Freitag: 07:00 ï 11:00 Uhr 

 

Terminvereinbarungen: 07272-77002 oder via e-Mail 
an mail@neurologie-puttinger.at  

Das Amt der O¥ Landesregierung informiert Sie hier-
mit dar¿ber, dass der Gehºrlosenverband Oberºster-
reich in der Zeit vom  
 

1. Mai bis 31. Oktober 2021 
 

im Bundesland Oberºsterreich - unter strenger          
Ber¿cksichtigung der jeweils aktuell g¿ltigen Bestim-
mungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des 
Coronavirus eine Haussammlung durchf¿hren wird.  
 
Da es leider in der Vergangenheit immer wieder zu 
Missbrauchsvorfªllen im Zusammenhang mit Haus-
sammlungen gekommen ist, hier ein ¦berblick der 
diesjªhrigen SammlerInnen.  

 

Haussammlung Gehºrlosenverband 

Nur diese Personen sind vom Ge-
hºrlosenverband Oberºsterreich 
dazu legitimiert, im oben genann-
ten Zeitraum zu sammeln.  

mailto:mail@neurologie-puttinger.at
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Schulveranstaltungshilfen / Spielplatzsanierungen 

 

Schulveranstaltungshilfe  
des Landes O¥ 

F¿r Sch¿lerinnen und Sch¿ler die 
eine oberºsterreichische Pflicht-
schule besuchen (VS, MS, Poly, 
LWFS).  
Die Finanzierung mehrtªgiger 
Schulveranstaltungen ist f¿r Eltern 
oftmals mit groÇen finanziellen 
Belastungen verbunden. Um diese 
Familien finanziell zu unterst¿tzen 
und den Kindern die Teilnahme an 
Schulveranstaltungen zu ermºgli-
chen, unterst¿tzt das Land 
Oberºsterreich mit der ĂO¥ Schul-
veranstaltungshilfeñ.  
Eine finanzielle Unterst¿tzung    
erhalten Eltern, wenn mindestens 
ein Kind im Laufe des Schuljahres 
an einer 4-tªgigen Schulveranstal-
tung teilgenommen hat oder meh-
rere Kinder an mehrtªgigen Schul-
veranstaltungen mit mindestens 
einer Nªchtigung auÇerhalb des 
Schulstandortes teilgenommen  
haben.  
Die Hºhe des Zuschusses f¿r 2-
tªgige Schulveranstaltungen   be-
trªgt 50,00 Euro, f¿r 3-tªgige 

Schulveranstaltungen 75,00 Euro, 
f¿r 4-tªgige Schulveranstaltungen 
100,00 Euro und f¿r 5-tªgige und 
lªngere Schulveranstaltungen 
125,00 Euro. Nimmt ein Kind in 
einem Schuljahr an mehreren 
Schulveranstaltungen teil, wird 
empfohlen, den Zuschuss f¿r den 
lªngeren dieser Aufenthalte zu  
beantragen.  
 
Das Formular f¿r die Beantragung 
steht Ihnen unter www.pupping.at/
Buergerservice/Formulare zum 
Download bereit oder liegt am Ge-
meindeamt Abteilung B¿rgerser-
vice auf und muss beim Familien-
referat des Landes O¥ gemein-
sam mit einer Bestªtigung ¿ber 
den Besuch der Veranstaltung(en) 
eingereicht werden.  

 
Einreichfrist:  

Bis spªtestens 3 Monate nach   
Ende des laufenden Schul-
jahres (31. Oktober).  

Spielplatzsanierungen 

Nach der Sanierung des Spielplatzes in Oberschaden im 
letzten Jahr, standen dieses Jahr die Spielplatzsanierun-
gen in Waschpoint (siehe Fotos) und in Gstºttenau auf 
dem Programm. Wir w¿nschen den Kindern in den Ferien 
viel SpaÇ beim Benutzen! 

 

Schulveranstaltungs-
hilfe der Gemeinde 

Bereits seit einigen Jahren besteht 
in der Gemeinde Pupping die Mºg-
lichkeit, einen Zuschuss f¿r Schul-
veranstaltungen von Pflichtsch¿lern 
zu erhalten. 
 

Alle Puppinger Pflichtsch¿ler 
erhalten f¿r jede auswªrtige 
Nªchtigung bei einer Schulver-
anstaltung eine Fºrderung von    
ú 15,00.  
 
Diese Beihilfe ist gehaltsunabhªn-
gig und kann wªhrend des Schul-
jahres, in dem die Schulveranstal-
tung stattgefunden hat, mittels   
Antragsformular und  Teilnahme-
bestªtigung in Anspruch genom-
men werden. 
 
Das Antragsformular sowie die voll-
stªndigen Richtlinien erhalten Sie 
am Gemeindeamt oder stehen 
Ihnen unter www.pupping.at jeder-
zeit zum Download  bereit. 
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Lehrlingsfºrderung / OOEVV 

 

Sch¿lerï und Lehr-
lingsfreifahrt 2021/22 

Wer seinen Freifahrtsausweis 
schon wªhrend der kommenden 
Wochen beantragt, hat ihn be-
stimmt rechtzeitig 
 
Seit Mitte Juni kºnnen Sch¿ler und 
Lehrlinge ihre Freifahrtsausweise 
f¿r das kommende Schuljahr 
2021/22 bestellen. 
 

Voraussetzungen: 
 

Sch¿ler:  
¶ Besuch einer Schule mit ¥ffent-
lichkeitsrecht an mindestens 4 
Schultagen pro Woche oder Be-
such einer anerkannten Berufs-
schule an mindestens 1 Tag in 
der Woche ¿ber 10 Wochen 
bzw. 1 Zusatztag 

¶ Alter < 24 (die G¿ltigkeit endet 
mit dem Monat des 24. Geburts-
tags.) 

¶ Wohnort und/oder Ausbildungs-
ort in Oberºsterreich 

¶ Bezug der Familienbeihilfe 
¶ Bestellcode von Schule 
 
Lehrlinge:  
¶ Absolvierung einer anerkannten 
Lehre oder einer Vorlehre oder 
Teilnahme an einer ¿berbetrieb-
lichen Lehrausbildung gemªÇ 
BAG (Ä30b) oder Teilnahme am 
freiwilligen Sozialjahr oder Teil-
nahme am freiwilligen Umwelt-
jahr (g¿ltige Ausbildungsverein-
barung erforderlich) 

¶ Nutzung eines ºffentlichen  Ver-
kehrsmittels an mindestens 3 
Tagen die Woche 

¶ Alter < 24 (die G¿ltigkeit endet 
mit dem Monat des 24. Geburts-
tags.) 

¶ Wohnort und/oder Ausbildungs-
ort in Oberºsterreich 

¶ Bezug der Familienbeihilfe 
 

Nªhere Informationen sowie  
die Online-Bestellung finden  

Sie unter 
www.ooevv.at oder 
www.shop.ooevv.at 

 

Fºrderungen f¿r Lehrlinge 

Vorbereitung auf die Lehrabschlusspr¿fung  
 

Nutze die Mºglichkeit, einen Vorbereitungskurs aus den vielfªlti-
gen Kursprogrammen von Kursanbietern zu besuchen ï kosten-
frei! 
 

Als Lehrling erhªltst du die vollen Kurskosten inkl. USt. f¿r Vorberei-
tungskurse zur Lehrabschlusspr¿fung ersetzt. 
 

Voraussetzung:  
Der Kurs wurde selbst bezahlt 
Das Lehrzeitende liegt maximal 36 Monate zur¿ck bzw. der/die Kurse) 
wurden fr¿hestens 12 Monate vor Lehrzeitende begonnen 
Einreichfrist: 
Spªtestens 6 Monate nach Kursende 
Einreichunterlagen: 
Fºrderantrag (www.lehre-foerdern.at) 
Teilnahmebestªtigung/Rechnung/Zahlungsbeleg 
Geltungsbereich:  
Lehrlinge aus Unternehmen/landwirtschaftlichen Betrieben/
Gebietskºrperschaften  
 
Du trittst zur Lehrabschlusspr¿fung noch einmal an ï kostenfrei! 
 

Es kann schon einmal vorkommen, man schafft beim ersten Antritt die 
Lehrabschlusspr¿fung nicht. Probiere es nochmal, beim zweit- oder 
drittmaligen Antritt muss keine Pr¿fungsgeb¿hr bezahlt werden. 
 
 

Coaching - weil ein guter Coach nicht nur 
im Sport wichtig ist!  
 

Das Lehre statt Leere - LEHRLINGSCOACHING ï kosten-
frei! 
 

Du hast das Gef¿hl, dass manche Dinge bei deiner Arbeit 
besser laufen kºnnten? Viel besser sogar. Da kann gehol-
fen werden! Professionelle Coaches helfen vertraulich bei 
der Lºsung von Problemen.  
 

Anmeldung und weitere Informationen findest du unter: 
www.lehre-statt-leere.at oder rufe die Hotline 0800 220074 
 

 

Achtung! 
Lehrlinge aus ¿berbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen  

kºnnen die zuvor genannten Fºrderungen  
nicht in Anspruch nehmen. 

 

Detaillierte Informationen und Fºrdervoraussetzungen  
findest du unter: www.lehre-foerden.at 

Kontakt: 
 
 
 
 
Wirtschaftskammer O¥ 
SDA - Lehre.fºrdern 
Wiener StraÇe 150  |  4020 Linz 
T: 05-90909-2010  

 
 
 
 
 
M: lehre.foerdern@wkooe.at 
W: www.lehre-foerdern.at 
W: www.lehre-statt-leere.at 

http://www.lehre-foerdern.at
http://www.lehre-statt-leere.at
http://www.lehre-foerden.at
mailto:lehre.foerdern@wkooe.at
http://www.lehre-foerdern.at
http://www.lehre-statt-leere.at
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Was tut sich in Pupping 

Unter Einhaltung der entsprechenden Corona-
MaÇnahmen wurde im Ortszentrum von Pupping 
nach vielen Jahren wieder ein Maibaum aufgestellt. 
Damit kam nicht nur ein Hauch von Normalitªt     
zur¿ck, sondern wurde auch eine besondere        
Tradition gepflegt.  
 

Ein herzliches Dankeschºn gilt hierbei der Land-
jugend  Eferding Umgebung sowie der frei-
willigen Feuerwehr Pupping.  

Mit Unterst¿tzung der O¥ Jungbauernschaft gibt es 
nun in Pupping einen mobilen Natur-Bilderrahmen, 
der unsere tolle Landschaft zeigt aber auch zum Ver-
weilen einlªdt. Zur Zeit steht der Natur-Bilderrahmen 
in Oberschaden/Weilehner. 

 

Maibaum in Pupping 

 

Pflanzensetzaktion 
im Klostergarten Pupping 

Kleine Station  
f¿r das groÇe Geschªft 

 

Naturbilderrahmen 

In Oberschaden beim 
Hochzeitsstein sowie 
beim Parkplatz der 
freiwilligen Feuerwehr 
in Unterschaden   
wurden zwei neue 
Hundegassistationen    
montiert bzw. stehen 
ab sofort die entspre-
chenden Gassi-Sªcke 
zur freien Entnahme 
zur Verf¿gung.  

Vielen herzlichen Dank den freiwilligen Helfern der 
diesjªhrigen Blumensetzaktion, vor allem Familie 
Waltraud & Franz 
Heiglauer, die sich seit 
Jahren liebevoll um 
dessen Pflege k¿m-
mern.  



Puppinger Gemeindezeitung 
 10 

R¿ckblick Hui statt Pfui / Eine Information des BAV 

 

ĂWirf nix rausñ - f¿r sichere und saubere StraÇen 

Oberºsterreichs StraÇenrªnder, Felder und Gr¿n-
anlagen leiden unter zunehmender Verm¿llung: 
Jedes Jahr werden mehr als 400 Tonnen Abfall-
reste neben den LandstraÇen oder auf Feldern 
Ăentsorgtñ. Die Kampagne ĂWirf nix rausñ will nun 
aufklªren. 
 

Die Umwelt Profis der kommunalen Abfallwirtschaft 
machen gemeinsam mit Landesrat Mag. Steinkellner 
und den StraÇenmeistereien mit der Kampagne ĂWirf 
nix rausñ auf die unrechtmªÇige Abfallentsorgung am 
StraÇenrand aufmerksam. Die Kampagne soll vor  
allem mehr Bewusstsein f¿r einen verantwortungs-
vollen Umgang mit unserer Umgebung schaffen und 
die Oº. Bevºlkerung auf die zunehmende Verm¿llung 
und die damit einhergehenden Auswirkungen auf die 
Umwelt sensibilisieren. Neben der Problematik von 
unsachgemªÇ entsorgtem M¿ll f¿r Tier- und Umwelt 
wird auch auf die Gefªhrdung der Verkehrssicherheit 
sowie auf die hohen Entsorgungskosten hingewiesen. 
 
Littering: Entsorgung von M¿ll in der Natur 
Die Kampagne weist auf das Phªnomen ĂLitteringñ 
hin. Damit ist achtloses Wegwerfen von M¿ll gemeint: 
Der M¿ll wird etwa bei der Autofahrt aus dem Fenster 
geworfen oder beim Spazierengehen einfach fallen 
gelassen. Auch Radfahrer und Wanderer tragen dazu 
bei. Verpackungen, insbesondere Kunststoffverpa-
ckungen und Getrªnkedosen, landen an Oberºster-
reichs StraÇenrªndern und ºffentlichen Plªtzen. Aber 
auch Zigarettenstummel und anderer Abfall, der im 
Freien zur¿ckgelassen wird, muss m¿hsam wieder 
aufgelesen und entsorgt werden. Dies stellt nicht nur 
eine Gefahr f¿r nachfolgende Autofahrer dar, sondern 
auch f¿r die Wildtiere in der Natur.  

Eine Gefahr f¿r Natur, Tiere und Mitmenschen 
Liegt der Abfall erst einmal in der Natur auf Wiesen 
und Feldern, wird er nicht selten von Tieren gefres-
sen. Jene kºnnen sich dabei schwer verletzen. Ein 
weiteres Problem ist, dass Abfªlle durch das Mªhen 
von Gr¿nland zerkleinert werden und so in Futtermit-
tel gelangen und diese verschmutzen. Zudem wird 
unser Boden durch weggeworfenen M¿ll verunreinigt 
und Giftstoffe ï wie etwa von weggeworfenen      
Zigarettenstummeln ï gelangen in die Erde und    
Gewªsser. Da Zigarettenfilter aus Cellulose-Acetat, 
also im Prinzip aus Kunststoff bestehen, kºnnen sie 
nicht biologisch abgebaut werden. Je nach Ablage-
rungsort dauert es mehrere Jahre, bis sich her-
kºmmliche Zigarettenfilter aufgelºst haben. 
 
Littering bedeutet auch finanzielle Belastung 
Oftmals ist eine maschinelle Reinigung des Littering 
nicht mºglich. Dies erfolgt laufend durch den      
Streckendienst und vor den Mªharbeiten auf den        
Bºschungen sogar mit verstªrkter Mannschaft.  
Die Kosten- und Zeitbelastung ist dabei enorm: Der 
finanzielle Aufwand der StraÇenmeistereien in 
Oberºsterreich betrªgt jªhrlich rund 1,5 Millionen 
Euro. Aus diesem Grund werden, wie auch im      
Vorjahr, in den Sommermonaten von den StraÇen-
meistereien Schilder und Transparente, die gegen 
Verm¿llung protestierende Tiere zeigen, entlang von 
StraÇen, an Kreisverkehren, Br¿cken und in Parks 
aufgestellt. Auch die Macht der sozialen Medien wird 
genutzt, um gerade bei der j¿ngeren Bevºlkerung 
Bewusstsein zu schaffen. 

 

 

Hui statt Pfui Aktion in Pupping ï R¿ckblick 

Auch die Gemeinde Pupping beteiligte sich dieses Jahr 
wieder an der "Hui statt Pfui"-Umweltschutzaktion. Ein 
herzliches Dankeschºn an die Vereine sowie den vielen 
freiwilligen Helfern, die die Aktion unterst¿tzt haben. 
"Leider wurde auch heuer wieder Unmengen an M¿ll im 
Gemeindegebiet gesammelt" berichtete B¿rgermeister 
Mario Herm¿ller.  


